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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EGKS, EWG, EURATOM) Nr. 3982/88 DES RATES
vom 19. Dezember 1988

zur Angieichung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Berichti
gungskoeffizienten, die auf diese Dienst- und Versorgungsbezüge anwendbar

sind

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen
Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

gestützt auf das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein
schaften, insbesondere auf Artikel 13,

gestützt auf das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und die Beschäfti
gungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften, festgelegt durch
die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 2339/88 (2), insbesondere auf die Artikel 63, 64, 65 und
82 des Statuts sowie auf Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 64 der Beschäftigungsbedin
gungen,

gestützt auf den Beschluß 8 1 / 1 061 /Euratom, EGKS, EWG des Rates vom 15. Dezember
1981 zur Änderung des Verfahrens zur Angieichung der Dienstbezüge der Beamten und
sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften (3), zuletzt geändert durch den Beschluß
87/530/Euratom, EGKS, EWG (4),

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Uberprüfung des Besoldungsniveaus der Beamten und sonstigen Bediensteten
anhand des Berichts der Kommission erscheint es angezeigt, die Dienst- und Versor
gungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften im Rahmen
der jährlichen Uberprüfung 1988 anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 wird

a) die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 66 des Statuts durch die folgende
Tabelle ersetzt :

0) ABl . Nr. L 56 vom 4. 3 . 1968, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 204 vom 29. 7. 1988, S. 5 .
O ABl. Nr. L 386 vom 31 . 12. 1981 , S. 6.
(4) ABl. Nr. L 307 vom 29. 10 . 1987, S. 40.
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Besoldungsgruppe
Dienstaltersstufe

1 2 3 4 5 6 7 8

A 1 338 457 356 438 374 419 392 400 410 381 428 362

A 2 300 358 317 515 334 672 351 829 368 986 386 143 \
A 3 / LA 3 248 755 263 761 ' 278 767 293 773 308 779 323 785 338 791 353 797

A 4 / LA 4 208 977 220 690 232 403 244116 255 829 267 542 279 255 290 968

A 57 LA 5 172 292 182 499 192 706 202 913 213 120 223 327 233 534 243 741

A 6 / LA 6 148 889 157 013 165 137 173 261 181 385 189 509 197 633 205 757

A 7 / LA 7 128 161 134 539 140 917 147 295 153 673 160 051 I
A 8 / LA 8 113351 117 920 \
B 1 148 889 157 013 165 137 173 261 181 385 189 509 197 633 205 757

B 2 129 005 135 052 141 099 147 146 153 193 159 240 165 287 171 334

B 3 108 204 113 234 118 264 123 294 128 324 133 354 138 384 143 414

B 4 93 589 97 950 102311 106 672 111 033 115 394 119 755 124116

B 5 83 655 87 186 90 717 94 248

C 1 94 459 99 307 103 155 107 003 110851 114 699 118 547 122 395

C 2 83 027 86 555 90 083 93 611 97 139. 100 667 104 195 107 723

C 3 77 451 80 473 83 495 86 517 89 539 92 561 95 583 98 605

C 4 69 978 72 814 75 650 78 486 81 322 84158 86 994 89 830

C 5 64 533 67 175 69 817 72 459 \
D 1 72 927 76 115 79 303 82 491 85 679 88 867 92 055 95 243

D 2 66 494 69 325 72 156 74 987 77 818 80 649 83 480 86311

D 3 61 890 64 538 67 186 69 834 72 482 75 130 77 778 80 426

D 4 58 353 60 746 63 139 65 532

b) — In Artikel 1 Absatz 1 des Anhangs VII zum Statut wird der Betrag von 4 954 bfrs
durch den Betrag von 5 122 bfrs ersetzt.

— In Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs VII zum Statut wird der Betrag von 6 381 bfrs
durch den Betrag von 6 598 bfrs ersetzt.

— In Artikel 69 zweiter Satz des Statuts und Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 des
Anhangs VII zum Statut wird der Betrag von 11 397 bfrs durch den Betrag von
1 1 784 bfrs ersetzt.

\

— In Artikel 3 Absatz 1 des Anhangs VII zum Statut wird der Betrag von 5 701 bfrs
durch den Betrag von 5 895 bfrs ersetzt.

Artikel 2

i

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 wird die Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 63 der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten durch die folgende Tabelle
ersetzt.
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Kategorie Gruppe
Klasse

1 2 3 4

A
I 158 907 178 592 198 277 217 962

II 115331 126 569 137 807 149 045

III 96 919 101 237 105 555 109 873

B
IV 93 107 102 220 111 333 120 446
V 73 134 77 953 82772 87 591

C
VI 69 553 73 648 77 743 81 838

VII 62 254 64 372 66 490 68 608

D
VIII 56 267 59 580 62 893 66 206
IX 54 185 54 941 55 697 56 453

Artikel 3

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 beträgt die in Artikel 4a
des Anhangs VII zum Statut vorgesehene Pauschalzulage :
— 3 075 bfrs monatlich für Beamte, die in die Besol

dungsgruppe C 4 oder C 5 eingestuft sind ;
— 4713 bfrs monatlich für Beamte, die in die Besol

dungsgruppe C 1 , C 2 oder C 3 eingestuft sind.

Artikel 4

Die am 1 . Juli 1988 erworbenen Ruhegehaltsansprüche
werden von diesem Zeitpunkt an anhand der gemäß
Artikel 1 Buchstabe a) dieser Verordnung abgeänderten
Tabelle der Monatsgrundgehälter in Artikel 66 des Statuts
berechnet.

Artikel 5

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 wird das Datum „ 1 . Juli
1987" in Artikel 63 Absatz 2 des Statuts durch das Datum
„1 . Juli 1988" ersetzt.

Artikel 6

( 1 ) Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 gilt für die Dienst
bezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten, die in
einem der nachstehend genannten Länder oder Orte

dienstlich verwendet werden, folgender Berichtigungsko
effizient :

Belgien 100,0
Dänemark 131,7
Deutschland (außer Berlin) 100,2
Berlin 109,9
Frankreich 110,0
Griechenland 70,5
Irland 96,6
Italien (außer Varese) 99,9
Varese 101,8
Luxemburg 100,0
Niederlande 91,0
Vereinigtes Königreich (außer Culham) 102,4
Culham 98,0
Spanien 86,1 (')
Portugal 72,6

(2) Die auf die Versorgungsbezüge anwendbaren
Berichtigungskoeffizienten werden gemäß Artikel 82
Absatz 1 des Statuts festgesetzt.

Artikel 7

Mit Wirkung vom 1 . JuJi 1988 wird die Tabelle in Artikel
10 Absatz 1 des Anhangs VII zum Statut durch die
folgende Tabelle ersetzt :

Beamte, die Anspruch
auf die Haushaltszulage

haben

Beamte, die keinen
Anspruch auf die

Haushaltszulage haben

Vom 1 . bis

15. Tag
Vom 16.

Tag an
Vom 1 . bis
15. Tag

Vom 16.
Tag an

bfrs je Kalendertag

A 1 bis A 3 und LA 3 1 998 941 1 373 788

A 4 bis A 8 und LA 4 bis LA 8
und Laufbahngruppe B 1 939 879 1 315 687

Sonstige Besoldungsgruppen 1 759 819 1 132 566

(') Vorläufige Zahlenangabe.
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Artikel &

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 werden die in Artikel 1 der Verordnung (EGKS, EWG,
Euratom) Nr. 300/76 (') als Vergütung für Schichtdienst vorgesehenen Beträge auf 8 911 ,
14 705 und 20 049 bfrs festgesetzt.

Artikel 9

Mit Wirkung vom 1 . Juli 1988 wird auf die in Artikel 4 der Verordnung (EWG, Euratom,
EGKS) Nr. 260/68 (2) genannten Beträge der Koeffizient 3,188816 angewandt.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 19 . Dezember 1988 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Th. PANGALOS

(') ABl . Nr. L 38 vom 13. 2. 1976, S. 1 .
(A ABl. Nr. L 56 vom 4. 3 . 1968, S. 8 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3983/88 DES RATES
vom 19. Dezember 1988

zur Aufstockung des für das Jahr 1988 eröffneten Gemeinschaftszollkontingents
für Zeitungsdruckpapier

über den obengenannten 600 000 Tonnen liegt. Deshalb
ist die diesen Einfuhren vorbehältene Kontingentsmenge
um 30 000 Tonnen zu erhöhen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113,
auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Gemeinschaft hat für Zeitungsdruckpapier ein
Abkommen geschlossen, das insbesondere die Eröffnung
eines Gemeinschaftszollkontingents von 650 000 Tonnen
vorsieht, von denen 600 000 Tonnen gemäß Artikel XIII
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens bis zum
30. November jeden Jahres allein für die Erzeugnisse aus
Kanada vorbehalten sind. Dieses Abkommen sieht auch
vor, daß der Teil, der den Einfuhren aus Kanada vorbe
halten ist, um 5 % erhöht werden muß, wenn er vor
Ablauf eines bestimmten Jahres ausgenutzt ist. Das
Kontingent von 650 000 Tonnen ist mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4103/87 (') für 1988 eröffnet worden.
Die derzeit zur Verfügung stehenden Wirtschaftsdaten
lassen vermuten, daß der Einfuhrbedarf von Zeitungs
druckpapier aus Kanada eine Höhe erreichen könnte, die

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Das mit der Verordnung (EWG) Nr. 4103/87 für
Zeitungsdruckpapier aus Kanada eröffnete Gemein
schaftskontingent wird von 600 000 Tonnen auf 630 000
Tonnen erhöht.

(2) Diese aufgestockte Menge von 30 000 Tonnen wird
der aufgrund von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 4103/87 gebildeten Gemeinschaftsreserve
zugefügt, die damit von 240 000 auf 270 000 Tonnen
erhöht wird.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 1988 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Th. PANGALOS

(') ABl. Nr. L 383 vom 31 . 12. 1987, S. 26.



Nr. L 354/6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 22. 12. 88

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3984/88 DES RATES
vom 19. Dezember 1988

zur Eröffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für
bestimmtes Polyvinylbutyral

Mitgliedstaaten vorgesehen werden ; die Mitgliedstaaten
haben aber die Möglichkeit, unter den Bedingungen des
Artikels 1 Absatz 2 und gemäß dem dort vorgesehenen
Verfahren Mengen aus dem Kontingent zu ziehen, die
ihrem Bedarf entsprechen. Diese Art der Verwaltung
erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission, die vor allem die
Möglichkeit haben muß, den Stand der Ausnutzung der
Kontinengentsmenge zu verfolgen, und die die Mitglied
staaten davon unterrichten muß .

\

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28 ,
auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Versorgung der Gemeinschaft mit Polyvinylbutyral
hängt gegenwärtig von der Einfuhr aus Drittländern ab.
Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, den normalen
gültigen Zollsatz für die betreffenden Waren im Rahmen /
eines Gemeinschaftszollkontingents von angemessener
Höhe vollständig auszusetzen. Um die Entwicklungsaus
sichten der Erzeugung dieser Ware in der Gemeinschaft
nicht zu gefährden, zugleich aber eine ausreichende
Versorgung der verarbeitenden Industrie zu gewährleisten,
ist das Zollkontingent auf 1 500 Tonnen zii begrenzen
und für den Zeitraum vom 1 . Januar bis zum 31 .
Dezember 1989 zu eröffnen.

Es ist vor allem sicherzustellen, daß alle Importeure der
Gemeinschaft gleichen und kontinuierlichen Zugang zu
diesem Kontingent haben und daß die vorgesehenen
Kontingentszollsätze fortlaufend auf sämtliche Einfuhren
der betreffenden Ware in allen Mitgliedstaaten bis zur
Ausschöpfung des Kontingents angewandt werden . Im
vorliegenden Fall sollte keine Aufteilung zwischen den

Da sich das Königreich Belgien, das Königreich der
Niederlande und das Großherzogtum Luxemburg zu der
Wirtschaftsunion Benelux zusammengeschlossen haben
und durch diese vertreten werden, kann jede Maßnahme
im Zusammenhang mit der Verwaltung der dieser Wirt
schaftsunion zugeteilten Quoten durch eines ihrer
Mitglieder vorgenommen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Vom 1 . Januar bis zum 31 . Dezember 1989 wird
der Einfuhrzollsatz für die nachstehende Ware im
Rahmen des angegebenen Gemeinschaftszollkontingents
auf folgende Höhe ausgesetzt :

Laufende
Nummer KN-Code Warenbezeichnung Kontingents

menge
Kontingents

zollsatz

09.2791 ex 3905 90 00 Polyvinylbutyral in Form von
Pulver, zum Herstellen von Folien
für Sicherheitsverbundglas (a) 1 500 Tonnen 0 %

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Im Rahmen dieses Zollkontingents wenden das König
reich Spanien und die Portugiesische Republik Zollsätze
an, die entsprechend den diesbezüglichen Vorschriften
der Beitrittsakte berechnet werden.

Artikel 2

Das Zollkontingent in Artikel 1 wird durch die Kommis
sion verwaltet, sie kann jede erforderliche Maßnahme
treffen, um eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten.

Artikel 3

Legt ein Importeur in einem Mitgliedstaat eine Anmel
dung zur Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr
vor, die einen Antrag auf Gewährung der Zollbegünsti
gung für eine unter diese Verordnung fallende Ware
enthält, und geben die Zollbehörden dieser Anmeldung
statt, so nimmt der betreffende Mitgliedstaat durch
Meldung an die Kommission die Ziehung einer seinem

Bedarf entsprechenden Menge auf die Kontingentsmenge
vor.

Die Anträge auf Ziehung sind der Kommission
zusammen mit der Angabe, wann den Anmeldungen
stattgegeben wurde, unverzüglich zu übermitteln.

Die Kommission gewährt den Zeitungen entsprechend
der zeitlichen Reihenfolge, in der die Zollbehörden des
betreffenden Mitgliedstaats den Anmeldungen zur Abfer
tigung zum zollrechtlich freien Verkehr stattgegeben
haben, soweit der Restbetrag ausreicht.

Nutzt ein Mitgliedstaat die gezogenen Mengen nicht aus,
so hat er den nicht ausgenutzten Teil so bald wie möglich
auf die Kontingentsmenge zurückzuübertragen .
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Sind die beantragten Mengen höher als der verfügbare
Restbetrag der Kontingentsmenge, so erfolgt die Zutei
lung im Verhältnis der Anträge. Die Mitgliedstaaten
werden von der Kommission nach den gleichen Modali
täten unterrichtet.

Artikel 4

tigung zum zollrechtlich freien Verkehr auf ihre
Ziehungen an.
(4) Der Stand der Ausschöpfung des Kontingents wird
anhand der gemäß Absatz 3 angerechneten Einfuhren
festgestellt.

Artikel 5

Auf Ersuchen der Kommission teilen ihr die Mitglied
staaten mit, welche Einfuhren tatsächlich auf das Kontin
gent angerechnet worden sind.

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten im
Hinblick auf die Einhaltung dieser Verordnung eng
zusammen.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.

(1 ) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, damit die gemäß Artikel 3 erfolgten
Ziehungen fortlaufend auf ihren kumulierten Anteil an
dem Gemeinschaftszollkontingent angerechnet werden
können.

(2) Jeder Mitgliedstaat garantiert den Importeuren der
betreffenden Ware den freien Zugang zu dem Kontin
gent, soweit der Rest der Kontingentsmenge ausreicht.

(3) Die Mitgliedstaaten rechnen die Einfuhren der
betreffenden Waren nach Maßgabe der Gestellung der
Waren bei der Zollstelle mit einer Anmeldung zur Abfer

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 1988 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Th . PANGALOS
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3985/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1 636/87 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2401 /88 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit

punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech

nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und, nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 20. Dezember 1988 fest
gestellten Kurse.

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemerite der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2401 /88 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
O ABl. Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.
(3) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 153 vom 13. 6. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 205 vom 30. 7. 1988, S. 96.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission = vom 21 . Dezember 1988 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehl, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code
Abschöpfungen

Portugal Drittländer

0709 90 60 0,34 127,52
0712 90 19 0,34 127,52
100110 10 31,98 • 183,46 OO
1001 10 90 31,98 183,46 O O
1001 90 91 0,00 128,09
1001 90 99 0,00 128,09
1002 00 00 35,82 113,810
1003 00 10 29,59 122,23
1003 00 90 29,59 122,23
1004 00 10 85,40 72,74
1004 00 90 85,40 72,74
1005 10 90 0,34 127,52 (2)0
100590 00 0,34 127,52 (2)0
1007 00 90 24,28 136,84 0
1008 10 00 29,59 41,21
1008 20 00 29,59 116,11 O
1008 30 00 29,59 0,00 o
1008 90 10 O O
1008 90 90 29,59 0,00
1101 00 00 0,41 193,17
1102 10 00 63,20 173,18
1103 11 10 62,89 297,68
1103 11 90 0,72 207,72

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird,
wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit
Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen
Ländern und Gebieten in die französischen überseeischen Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP- oder den ULG-Staaten wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP- oder den ULG-Staaten wird die Abschöpfung bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert.

(*) Für Hartweizen "und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

O Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1180/77 des Rates und
(EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.

f7) Bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Unterposition 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3986/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom II .«Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1636/87 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2402/88 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit

punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Benchti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1*676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 20. Dezember 1988 fest
gestellten Kurse.
Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Portugal hinzuzufügen sind, sind auf Null festgesetzt.
(2) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Drittländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.
0 ABl. Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
(4) ABl. Nr. L 153 vom 13. 6. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 205 vom 30. 7. 1988, S. . 99.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

12

1 . Term.

1

2. Term.

2

3. Term.

3

0709 90 60 0 0 0 0

0712 90 19 0 0 0 0

1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 3,80 3,80 3,80
1001 90 99 0 3,80 3,80 3,80
1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 3,73 3,73 3,73
1004 00 90 0 3,73 3,73 3,73
1005 10 90 0 0 0 0

1005 90 00 0 0 0 0

1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 0 0 0

1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 0 0 0 0

1101 00 00 0 5,32 5,32 5,32

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

12

1 . Term.

1

2. Term.

2

3 . Term.

3

4. Term.

4

1107 10 11 0 6,76 6,76 6,76 6,76
1107 10 19 0 5,05 5,05 5,05 5,05
1107 10 91 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3987/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in
unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag- zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftegemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30 . Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2306/88 (2), insbesondere auf Artikel 19 Absatz
4 erster Unterabsatz Buchstabe a),

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.
Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18 .
Juni 1968 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die
Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1489/76 (4), sind die Erstattungen für den nicht denatu
rierten und in unverändertem Zustand ausgeführten
Weißzucker und Rohzucker unter Berücksichtigung der
Lage auf dem Markt der Gemeinschaft und auf dem
Weltzuckermarkt und insbesondere der in Artikel 3 der
angeführten Verordnung genannten Preise und Kosten
elemente festzusetzen. Nach demselben Artikel sind
zugleich die wirtschaftlichen Aspekte der beabsichtigten
Ausfuhr zu berücksichtigen .
Für Rohzucker ist die Erstattung für die Standardqualität
festzusetzen. Diese ist in Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 431 /68 des Rates vom 9 . April 1968 über die Bestim
mung der Standardqualität für Rohzucker und des Grenz
übergangsorts der Gemeinschaft für die Berechnung der
cif-Preise für Zucker ^ festgelegt worden . Diese Erstat
tung ist im übrigen gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 766/68 festzusetzen. Kandiszucker
wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der
Kommission vom 2. März 1970 über die Durchführungs
bestimmungen für die Erstattungen bei der Ausfuhr für
Zucker (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1714/88 f), definiert. Die so berechnete Erstattung

muß bei aromatisiertem oder gefärbtem Zucker für dessen
Saccharosegehalt gelten und somit für 1 v. H. dieses
Gehalts festgesetzt werden.
Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können es notwendig
machen, die Erstattung für Zucker je nach der Bestim
mung oder dem Bestimmungsgebiet in unterschiedlicher
Höhe festzusetzen .

In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag durch
Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden.
Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattung
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeitpunkt

innerhalb einer maximalen Abweichung in Höhe von
2,25 v.H. gehalten werden, ein Umrechnungssatz, der
sich auf den Leitkurs dieser Währungen stützt, multi
pliziert mit dem Berichtigungskoeffizienten gemäß
Artikel 3 Absatz 1 letzter Unterabsatz der Verordnung
(EWG) Nr. 1676/85 des Rates (8), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1636/87 ('),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Kassa-Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und der
während eines bestimmten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorherge
hendem Gedankenstrich und nach Maßgabe des
vorgenannten Koeffizienten festgestellt wird.

Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt. Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden .
Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die Notie
rungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt führt dazu, die im Anhang angege
benen Erstattungsbeträge festzusetzen .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem
Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 genannten und nicht
denaturierten Erzeugnisse werden auf die im Anhang
genannten Beträge festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 201 vom 27. 7. 1988, S. 65.
(3) ABl . Nr. L 143 vom 25. 6. 1968, S. 6.
(«) ABl. Nr. L 167 vom 26. 6. 1976, S. 13 .
(*) ABl . Nr. L 89 vom 10. 4. 1968, S. 3 .
(°) ABl . Nr. L 50 vom 4. 3 . 1970, S. 1 .
P) ABl . Nr. L 152 vom 18 . 6. 1988, S. 23 .

(8) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
O ABl. Nr. L 153 vom 13. 6. 1987, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Festsetzung der Äusfuhr
erstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

(in ECU)

Betrag der Erstattung

Erzeugniscode
je 100 kg

je 1 v. H. Saccharosegehalt
je 100 kg des

betreffenden Erzeugnisses

1701 11 90 100 34,09 (')
1701 11 90 910 34,24 (>)
1701 11 90 950 0
1701 12 90 100 34,09 (')
1701 12 90 910 34,24 (')
1701 12 90 950 O
1701 91 00 000 I,l 0,3706
1701 99 10 100 37,06
1701 99 10 910 37,22
1701 99 10 950 37,22
1701 99 90 100 0,3706

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. wenn
der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird
der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 5
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 766/68 errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 '
der Kommission (ABl. Nr. L 255 vom 26. 9 . 1985, S. 12), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3251 /85 (ABl . Nr. L 309 vom 21 . 11 . 1985, S. 14),
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3988/88 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 1988

zur Festsetzung von Durchschnittswerten je Einheit für die Ermittlung des
Zollwerts bestimmter verderblicher Waren

Die Anwendung der in derselben Verordnung festge
legten Regeln und Kriterien auf die der Kommission
nach Artikel 1 Absatz 2 der genannten Verordnung
mitgeteilten Angaben führt zu den im Anhang zur vorlie
genden Verordnung festgesetzten Durchschnittswerten je
Einheit —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr.. 1577/81 der
Kommission vom 12. Juni 1981 zur Einführung eines
Systems vereinfachter Verfahren zur Ermittlung des Zoll
werts bestimmter verderblicher Waren ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3773/87 (2), insbeson
dere auf Artikel 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1577/81 bestimmt,
daß die Kommission periodische Durchschnittswerte je
Einheit für die Waren nach der Klasseneinteilung im
Anhang festsetzt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1577/81 vorgesehenen Durchschnittswerte je Einheit
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 23. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20 . Dezember 1988
Für die Kommission

COCKFIELD

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 154 vom 13. 6. 1981 , S. 26.
O ABl. Nr. L 355 vom 17. 12. 1987, S. 19 .
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ANHANG

Ru
brik KN-Code Warenbenennung

Durchschnittswerte je Einheit (Betrag) / 100 kg netto

ECU bfrs/lfrs Dkr DM ffrs Dr irisches
£ Lit hfl £

Sterling

1.10 0701 90 51
0701 90 59

Frühkartoffeln 18,66 811 147,08 38,71 130,48 3 098 14,41 28 738 43,65 12,49

1.20 0702 00 10
0702 00 90

Tomaten 53,48 2 329 429,50 111,07 379,72 9 248 41,53 81 943 125,37 34,74

1.30 0703 10 19 Speisezwiebeln (andere als
Steckzwiebeln)

10,09 439 81,08 20,97 71,69 1 746 7,84 15 470 23,66 6,55

1.40 0703 20 00 Knoblauch 146,68 6 389 1 177,88 304,62 1 041,37 25 362 113,91 224 723 343,82 95,28
1.50 ex 0703 90 00 Porree 23,89 1 040 191,47 49,66 169,66 4 134 18,55 36 712 56,01 15,47
1.60 ex 0704 10 10

ex 0704 10 90
Blumenkohl 24,64 1 063 194,92 50,89 171,59 4 055 19,14 37 482 57,16 17,15

1.70 0704 20 00 Rosenkohl 44,76 1 931 355,63 92,23 312,60 7 362 34,82 68 116 103,74 31,19
1.80 0704 90 10 Weißkohl und Rotkohl 32,77 1 427 263,20 68,06 232,69 5 667 25,45 50 215 76,82 21,29
1.90 ex 0704 90 90 Brokkoli oder Spargelkohl

(Brassica oleracea var. italica)
114,33 4 980 918,14 237,45 811,74 19 769 88,79 175 168 268,01 74,27

1.100 ex 0704 90 90 Chinakohl 17,09 744 137,27 35,50 121,36 2 955 13,27 26 189 40,06 11,10
1.110 0705 11 10

0705 11 90
Kopfsalat 78,50 3 419 630,41 163,03 557,35 13 574 60,96 120 274 184,02 50,99

1,120 ex 0705 29 00 Endivien 52,66 2 292 421,93 109,45 373,86 9 110 40,88 80 896 123,44 34,10
1.130 ex 0706 10 00 Karotten und Speisemöhren 21,56 937 170,68 44,80 151,01 3 583 16,69 33 191 50,50 14,33
1.140 ex 0706 90 90 Radieschen 93,25 4 062 748,88 193,67 662,09 16 125 72,42 142 876 218,60 60,58
1.150 0707 00 11

0707 00 19
Gurken 75,43 3 285 605,78 156,66 535,58 13 044 58,58 115 575 176,83 49,00

1.160 0708 10 10
0708 10 90

Erbsen (Pisum sativum) 301,01 13 111 2 417,22 625,14 2 137,09 52 048 233,77 461 172 705,59 195,54

1.170 0708 20 10
0708 20 90

Bohnen (Vigna-Arten, Pha
seolus-Arten)

126,08 5 492 1 012,51 261,85 895,17 21 801 97,92 193 172 295,55 81,90

1.180 ex 0708 90 00 Dicke Bohnen 52,05 2 267 418,03 108,11 369,58 9 001 40,42 79 754 122,02 33,81
1.190 0709 10 00 Artischocken 108,66 4 733 872,61 225,67 771,49 18 789 84,39 166 483 254,72 70,59
1.200 II Spargel : IIllIlllllllllll ll
1.200.1 ex 0709 20 00 — grüner 406,31 17 698 3 262,81 843,83 2 884,68 70 256 315,55 622 497 952,42 263,95
1.200.2 ex 0709 20 00 — anderer 342,1 1 14 901 2 747,26 710,50 2 428,88 59 155 265,69 524 138 801,93 222,24
1.210 0709 30 00 Auberginen 106,83 4 653 857,93 221,88 758,51 18 473 82,97 163 682 250,43 , 69,40
1.220 ex 0709 40 00 Stangensellerie oder Bleich

sellerie
49,97 2 176 401,31 103,78 354,80 8 641 38,81 76 565 117,14 32,46

1.2?0 0709 51 30 Pfifferlinge 660,65 28 685 5 250,36 1 368,47 4 657,88 110 9.53 510,76 1 022 231 1 542,93 437,30
1.240 0709 60 10 Gemüsepaprika oder Paprika 53,06 2311 426,09 110,19 376,71 9 174 41,20 81 293 124,37 34^46
li ohne brennenden GeschmackIl • IIIlI. ! IlllIIIlII

1.250 0709 90 50 Fenchel 37,15 1 618 298,40 77,17 263,82 6 425 28,85 56 930 87,10 24,13
1.260 0709 90 70 Zucchini (Courgettes) 90,82 3 956 729,35 188,62 644,83 15 704 70,53 139 150 212,90 59,00
1.270 ex 0714 20 00 Süße Kartoffeln, ganz, frisch 92,32 4 019 739,71 191,88 655,44 15 972 71,67 141 825 216,41 59,79
2.10 ex 0802 40 00 Eßkastanien (Castanea-Arten),

frisch
80,55 3 508 646,85 167,29 571,88 13 928 62,55 123 410 188,81 52,32

2.20 ex 0803 00 10 Bananen (andere als Mehl
bananen), frisch

39,99 1 742 321,16 83,05 283,94 6915 31,06 61 273 93,74 25,98

2.30 ex 0804 30 00 Ananas, frisch 60,95 2 655 489,51 126,60 432,78 10 540 47,34 93 393 142,89 39,60
2.40 ex 0804 40 10

ex 0804 40 90
Avocadofrüchte, frisch 162,97 7 098 1 308,70 338,45 1 157,03 28 179 126,56 249 682 382,01 105,86

2.50 ex 0804 50 00 Mangofrüchte und Guaven,
frisch t

172,96 7 534 1 388,94 359,21 1 227,98 29 907 134,32 264 991 405,43 112,36

2.60 || Süßorangen, frisch : IlIlllII IlIlI.IIl
2.60.1 0805 10 11

0805 10 21
-0805 10 31
0805 10 41

— Blut- und Halbblut

orangen
29,72 1 297 236,91 61,89 209,89 4 956 23,08 45 908 69,88 19,22
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Ru
brik KN-Code Warenbenennung

Durchschnittswerte je Einheit (Betrag) / 100 kg netto

ECU bfrs/lfrs Dkr DM ffrs Dr irisches
£

Lit hfl £
Sterling

2.60.2 0805 10 15 — Navels, Navelines, Navela 36,71 1 599 294,80 76,24 260,64 6 347 28,51 56 245 86,05 23,84
0805 10 25 tes,- Salustianas, Vernas, l
0805 10 35 Valencia lates, Maltaises, \
0805 10 45 Shamoutis, Ovalis, Trovita, \ \

\ Hamlins \ \ \ I
2.60.3 0805 10 19 — andere 38,94 1 696 312,74 80,88 276,49 6 734 30,24 59 666 91,28 25,29

0805 10 29 I l \
0805 10 39 l I l I
0805 10 49 I I l \

2.70 I Mandarinen (einschließlich 1 I
l Tangerinen und Satsumas), \ \

frisch ; Clementinen, Wil
IIkings und ähnliche Kreuzun ! \ l
Ilgen von Zitrusfrüchten, I \ l I l
\ frisch : I l

2.70.1 ex 0805 20 10 — Clementinen 50,88 2 216 408,61 105,67 361,25 8 798 39,51 77 957 119,27 33,05
2.70.2 ex 0805 20 30 — Monreales und Satsumas 39,67 1 728 318,62 82,40 281,70 6 860 30,81 60 789 93,00 25,77
2.70.3 ex 0805 20 50 — Mandarinen und Wilkings 71,31 3 113 568,29 148,47 503,48 11 890 '55,37 110 122 167,62 46,11
2.70.4 ex 0805 20 70 — Tangerinen und andere 143,21 6 238 1 150,03 297,42 1 016,75 24 763 111,22 219 410 335,70 93,03

ex 0805 20 90 I I l \ \ \ I
2.80 ex 0805 30 10 Zitronen (Citrus limon, Citrus 39,63 1 726 318,28 82,31 281,39 6 853 30,78 60 724 92,90 25,74

limonum), frisch I \ »

2.85 ex 0805 30 90 Limetten (Citrus aurantifolia), 165,67 7 216 1 330,38 344,06 1 176,20 28 646 128,66 253 818 388,34 107,62
\ frisch I \ \

2.90 Pampelmusen und Grape I \ I
Ilfruits, frisch : II\ \ \ I \ l

2.90.1 ex 0805 40 00 — weiß 38,16 1 662 306,44 79,25 270,93 6 598 29,63 58 465 89,45 24,79
2.90.2 ex 0805 40 00 — rosa 56,64 2 467 454,89 1 17,64 402,17 9 795 43,99 86 787 132,78 36,79
2.100 0806 10 1 1 Tafeltrauben 122,66 5 342 984,98 254,73 870,83 21 209 95,26 187 921 287,52 79,68
\ 0806 10 15IIII IlIl I \

0806 10 19 I I \ Il\ I \ \ \
2.110 080710 10 Wassermelonen 13,01 565 103,78 26,98 91,95 2192 10,05 20 118 30,42 8,53
2.120 Il andere Melonen : IIIIIIIl I \
2.120.1 ex 0807 10 90 — Amarillo, Cuper, Honey 51,35 2 236 412,35 106,64 364,56 8 879 39,87 78 671 120,36 33,35
II Dew, Onteniente, Piel de II Il IlI-I\ Il

Sapo, Röchet, Tendral I l \
2.120.2 ex 0807 10 90 — andere 122,78 5 348 986,01 255,00 871,74 21 231 95,35 188 117 287,82 79,76
2.130 0808 10 91 Äpfel 61,28 2 669 492,16 127,28 435,12 10 597 47,59 93 898 143,66 39,81

0808 10 93 II Il Il\\II
0808 10 99IIIIII IlII IIIl

2.140 ex 0808 20 31 Birnen (andere als Nashi (Py 71,87 3 130 577,17 149,27 510,28 12 428 55,81 110 117 168,48 46,69
ex 0808 20 33 rus Pyrifolia)) IIII li
ex 0808 20 35II 1 li liII lil.1
ex 0808 20 39IIIIIl IIIlIIIIIIII

2.150 0809 10 00 Aprikosen 239,14 10 416 1 920,41 496,66 1 697,85 41 351 185,72 366 387 560,57 155,35
2.160 0809 20 10 Kirschen 142,63 6 212 1 145,40 296,22 1 012,65 24 663 110,77 218 526 334,34 92,65

0809 20 90 II\\ IIII\
2.170 ex 0809 30 00 Pfirsiche 199,95 8 709 1 605,71 415,27 1 419,63 34 574 155,29 306 347 468,71 129,89
2.180 ex 0809 30 00 Nektarinen 331,51 14440 2 662,17 688,49 2 353,65 57 323 257,46 507 904 777,09 215,36
2.190 0809 40 11 Pflaumen 276,78 12 056 2 222,62 574,82 1 965,04 47 858 214,95 424 045 648,79 179,80

0809 40 19 II\ IIIIII I \
2.200 0810 10 10 Erdbeeren 482,83 21 031 3 877,28 1 002,75 3 427,94 83 487 374,97 739 729 1 131,79 313,65

0810 10 90 \ \ \ \
2.210 0810 40 30 Heidelbeeren der Art Vaccini 356,35 15 522 2 861,56 740,06 2 529,93 61 616 276,74 545 946 835,30 231,49
II um myrtillus \l\ I \ II \ I

2.220 0810 90 10 Kiwifrüchte (Actinidia chi 139,80 6 089 1 122,66 290,34 992,56 24173 108,57 214188 327,71 90,81
\ II nensis Planch.) I l I l \
2.230 ex 0810 90 90 Granatäpfel 76,25 3 321 612,35 158,36 541,38 13 185 59,22 116 828 178,74 49,53
2.240 ex 0810 90 90 Kakis 157,51 6 861 1 264,86 327,12 1 118,28 27 235 122,32 241 318 369,21 102,32
2.250 ex 0810 90 90 Litschi-Pflaumen 354,34 15 434 2 845,46 735,89 2 515,70 61 269 275,19 542 874 830,60 230,18
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3989/88 DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 1988

zur Einstellung des Sprottenfangs durch Schiffe unter dänischer Flagge

führen oder in Dänemark registriert sind, die für 1988
zugeteilte Quote erreicht. Dänemark hat die Fischerei
dieses Bestandes mit Wirkung vom 29. November 1988
verboten . Dieses Datum ist daher zugrunde zu legen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2241 /87 des Rates
vom 23. Juli 1987 zur Festlegung bestimmter
Maßnahmen zur Kontrolle der Fischereitätigkeit ('), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3483/88 (2), insbe
sondere auf Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 3977/87 des Rates vom 21 .
Dezember 1987 über die zulässigen Gesamtfangmengen
und über Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände
oder Bestandsgruppen (1988) (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3472/88 (4), sieht für 1988
Quoten für Sprotte vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.
Nach den an die Kommission mitgeteilten Angaben
haben die Sprottenfänge in den Gewässern des ICES
Bereiches VII d, e durch Schiffe, die die dänische Flagge

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Sprottenfänge in den Gewässern des ICES
Bereiches VII d, e durch Schiffe, die die dänische Flagge
führen oder in Dänemark registriert sind, gilt die Däne
mark für 1988 zugeteilte Quote als ausgeschöpft.

Der Sprottenfang in den Gewässern des ICES-Bereiches
VII d, e durch Schiffe, die die dänische Flagge führen
oder in Dänemark registriert sind, sowie die Aufbewah
rung an Bord, das Umladen und Anlanden solcher
Bestände, die durch diese Schiffe in diesen Gewässern
nach dem Tag der Anwendung dieser Verordnung
gefangen wurden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 29. November 1988 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. Dezember 1988

Für die Kommission

Antonio CARDOSO E CUNHA

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 207 vom 29 . 7. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 306 vom 11 . 11 . 1988, S. 2.
(3) ABl . Nr. L 375 vom 31 . 12. 1987, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 305 vom 10. 11 . 1988, S. 12.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3990/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Einstellung des Seehechtfangs durch Schiffe unter spanischer Flagge

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2241 /87 des Rates
vofn 23 . Juli 1987 zur Festlegung bestimmter
Maßnahmen zur Kontrolle der Fischereitätigkeit ('), geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3483/88 (2), insbe
sondere auf Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 3977/87 des Rates vom 21 .
Dezember 1987 über die zulässigen Gesamtfangmengen
und über Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände
oder Bestandsgruppen (1988) (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3472/88 (4), sieht für 1988
Quoten für Seehecht vor.

Zur Einhaltung der Bestimmungen bezüglich der
mengenmäßigen Beschränkungen der Fänge eines
Bestandes, der einer Quote unterliegt, ist es notwendig,
daß die Kommission den Zeitpunkt festsetzt, an dem
aufgrund der Fänge durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats die diesem zugeteilte Menge als ausge
schöpft gilt.
Nach den an die Kommission mitgeteilten Angaben
haben die Seehechtfänge in den Gewässern der ICES

Bereiche Vb (EG-Zone), VI, VII, XII, XIV und
VIII a, b, d, e durch Schiffe, die die spanische Flagge
führen oder in Spanien registriert sind, die für 1988 zuge
teilten Quoten erreicht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Aufgrund der Seehechtfänge in den Gewässern der ICES
Bereiche V b (EG-Zone), VI, VII, XII, XIV und
VIII a, b, d, e durch Schiffe, die die spanische Flagge
führen oder in Spanien registriert sind, gelten die Spanien
für 1988 zugeteilten Quoten als ausgeschöpft.

Der Seehechtfang in den Gewässern der ICES-Bereiche
V b (EG-Zone), VI, VII, XII, XIV und VIII a, b, d, e durch
Schiffe, die die spanische Flagge führen oder in Spanien
registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden solcher Bestände, die durch diese
Schiffe in diesen Gewässern nach dem Tag des Inkrafttre
tens dieser Verordnung gefangen wurden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

' Für die Kommission

Antonio CARDOSO E CUNHA

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 207 vom 29 . 7. 1987, S. 1 .
O ABl. Nr. L 306 vom 11 . 11 . 1988 , S. 2.
O ABl. Nr. L 375 vom 31 . 12. 1987, S. 1 .
W AR! Nr T. 30 S vnm 10 . 11 . 1988. S. 12 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3991/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der Beträge zur Senkung der Eingangsabgaben bei Rindfleisch
aus den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 486/85 des Rates
vom 26. Februar 1985 über die Regelung für landwirt
schaftliche Erzeugnisse und bestimmte aus landwirtschaft
lichen Erzeugnissen hergestellte Waren mit Ursprung in
den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazi
fischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und
Gebieten (!), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1821 /87 (2), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nir. 486/85
ist eine 90prozentige Senkung der Eingangsabgaben für
Rindfleisch vorgesehen. Der Betrag dieser Senkung muß

gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 552/85 der
Kommission (3), geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3815/85 (4), berechnet werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
486/85 vorgesehenen Beträge zur Senkung der Eingangs
abgaben für Rindfleisch, die für die im Laufe des ersten
Vierteljahres 1989 durchzuführenden Einfuhren gültig
sind, werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

C) ABl . Nr. L 61 vom 1 . 3 . 1985, S. 4.
0 ABl. Nr. L 172 vom 30. 6. 1987, S. 102.

(3) ABl . Nr. L 63 vom 2. 3 . 1985, S. 13 .
(4) ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12. 1985, S. 11 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3992/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für gefrorenes Saumfleisch von
Rindern

können. Die eingereichten Anträge erstrecken sich auf
Gesamtmengen, welche die verfügbaren Mengen über
steigen. Unter diesen Bedingungen und in dem
Bestreben* eine angemessene Aufstellung der verfügbaren
Mengen sicherzustellen, ist es nötig, die Mengen propor
tional zu kürzen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3484/88 des Rates
vom 8 . November 1988 zur Eröffnung eines Gemein
schaftszollkontingents für gefrorenes Saumfleisch von
Rindern des KN-Code 0206 29 91 (1988) ('), insbesondere
auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 3834/88 der Kommission (2)
legt die Durchführungsbestimmungen zu der Einfuhrre
gelung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3484/88 für
gefrorenes Saumfleisch von Rindern fest.
Die Verordnung (EWG) Nr. 3834/88 hat in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe b) die Menge von gefrorenem Saum
fleisch, die im Jahr 1988 unter besonderen Bedingungen
eingeführt werden kann, auf 800 Tonnen festgesetzt.
Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3834/88
bestimmt, daß die beantragten Mengen verringert werden

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Jedem gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr.
3834/88 eingereichten Einfuhrlizenzantrag wird bis zu
0,2734 % der beantragten Menge stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 21 . Dezember 1988 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 306 vom 11 . 11 . 1988, S. 5.
O ABl. Nr. L 338 vom 9. 12. 1988, S. 32.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3993/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 über gemeinsame Durchfüh
rungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen

die Änderung der Bezugnahmen auf die geltenden
Verordnungen ersichtlich ist.

Bei dieser Gelegenheit sollten auch einige Fehler in der
Erstfassung der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 ohne
inhaltliche Änderungen berichtigt werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme der zuständigen Verwal
tungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 6 und auf die entsprechenden Vorschriften der
anderen Verordnungen über gemeinsame Marktorganisa
tionen für landwirtschaftliche Erzeugnisse,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2
zweiter Unterabsatz und Absatz 3 sowie auf die entspre
chenden Vorschriften der anderen Verordnungen mit
Grundregeln über die Gewährung von Erstattungen bei
der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Einteilung
des betreffenden Erzeugnisses in die Kombinierte
Nomenklatur. Bei bestimmten Warenzusammenstel
lungen • kann diese Einordnung gemäß Absatz 3
Buchstabe b) der Allgemeinen Vorschriften für die Ausle
gung der Kombinierten Nomenklatur die Gewährung
einer Erstattung zur Folge haben, die höher als wirt
schaftlich gerechtfertigt ist. Zur Festlegung der Erstattung
für Warenzusammenstellungen müssen deshalb Sonder
bestimmungen erlassen werden.

Durch die Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommis
sion (4), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3494/88 (*), wurde die Verordnung (EWG) Nr. 2730/79
der Kommission (s), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 1 80/87 (7), ersetzt und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2730/79 die Verordnung (EWG)
Nr. 192/75 der Kommission (8), die wiederum die Verord
nung (EWG) Nr. 1041 /67/EWG (9) ersetzt hat. In
mehreren Verordnungen wird noch auf die Verordnung
Nr. 1041 /67/EWG und die Verordnung (EWG) Nr.
192/75 hingewiesen. Aus Gründen der Klarheit und zum
besseren Verständnis ist in Anhang I der Verordnung
(EWG) Nr. 3665/87 eine Tabelle aufzunehmen, aus der

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 wird wie folgt geän
dert :

1 . a) Im dritten Bezugsvermerk wird statt auf die Verord
nung Nr. 171 /67/EWG (Olivenöl) auf die Verord
nung (EWG) Nr. 1650/86 des Rates (Olivenöl)
hingewiesen ;

b) in der Fußnote 5 wird die Angabe »ABl. Nr. 130
vom 28 . 6. 1967, S. 2600/67." durch „ABl. Nr. L 145
vom 30. 5. 1986, S. 8 ." ersetzt.

2. In Artikel 9 wird Absatz 2 durch die nachstehenden
Absätze ersetzt :

„(2) Bei der Berechnung der auf die Warenzusam
menstellungen anzuwendenden Erstattungen wird
jeder Bestandteil getrennt berücksichtigt.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung
auf Gemische (Mischungen) und Warenzusammenstel
lungen, für die besondere Berechnungsregeln gelten."

3. In Artikel 30 Absatz 2 werden die Bezeichnungen
„Belgien, Luxemburg und die Niederlande" durch die
Bezeichnungen „Belgien und Luxemburg" ersetzt.

4. In Artikel 48

a) erhält Absatz 2 Buchstabe b) folgende Fassung :

„b) Wird der Nachweis, daß alle Erfordernisse nach
dem Gemeinschaftsrecht eingehalten worden
sind, innerhalb von sechs Monaten nach den
Fristen gemäß Artikel 47 Absätze 2, 4 und 5
erbracht, die in Artikel 4 Absatz 1 oder Artikel
38 Absatz 1 genannte Frist aber überschritten,
so ist die zu zählende Erstattung gleich der
Erstattung, die gemäß Absatz 1 um 15 % des
im Fall der Einhaltung aller Fristen gezahlten
Betrages vermindert wird."

O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.
O ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(j ABl. Nr. L 351 vom 14. 12. 1987, S. 1 .
(*) ABl. Nr. L 306 vom 11 . 11 . 1988, S. 24.
(s) ABl. Nr. L 317 vom 12. 12. 1979, S. 27.
O ABl. Nr. L 113 vom 30. 4. 1987, S. 27.
(8) ABl. Nr. L 25 vom 31 . 1 . 1975, S. 1 .
O ABl. Nr. 314 vom 23. 12. 1967, S. 9 . 1
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b) wird der nachstehende Absatz 5 angefügt :
„(5) Im Sinne dieses Artikels ist die Nichteinhal
tung der in Artikel 4 Absatz 1 genannten Frist der
Nichteinhaltung der in Artikel 37 Absatz 1
genannten Frist gleichgestellt.''

5. Artikel 50 Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„(2) In allen Rechtsakten der Gemeinschaft, in
denen auf die Verordnungen Nr. 1041 /67/EWG,
(EWG) Nr. 192/75, (EWG) Nr. 2730/79, (EWG) Nr.
798/80, (EWG) Nr. 2570/84 und (EWG) Nr. 2158/87
oder auf bestimmte Artikel dieser Verordnungen
Bezug genommen wird, gilt diese Bezugnahme als
Verweisung auf die vorliegende Verordnung oder die
entsprechenden Artikel .

(3) In Anhang I befindet sich die Entsprechungsta
belle

— für die betreffenden Artikel der Verordnungen
(EWG) Nr. 2730/79, (EWG) Nr. 798/80, (EWG) Nr.
2570/84 und (EWG) Nr. 2158/87 under Buchstabe
A \ v

betreffend die in mehreren Verordnungen enthal
tenen Verweise auf die Verordnung Nr. 1041 /
67/EWG und die Verordnung (EWG) Nr. 192/75
unter Buchstabe B."

6. In Anhang I wird der Titel „Entsprechungstabelle"
durch den Titel „A. Entspreehungstabelle" ersetzt.

7. In Anhang I wird folgender Wortlaut . angefügt :

.ENTSPRECHUNGSTABELLE FÜR BESTIMMTE BEZUGNAHMEN

Verweise auf die Verordnung Nr. 1041/67/EWG
und die Verordnung (EWG) Nr. 192/75 in Neuer Verweis auf die vorliegende Verordnung

Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 497/70 (') Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 über gemein
same Durchführungsvorschriften für Ausfuhr
erstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeug
nissen

Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1 805/77 0
Artikel 1 Absatz 1 erster Unterabsatz der

• Verordnung (EWG) Nr. 171 /78 0
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verord
nung (EWG) Nr. 171 /78
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
171 /78

Artikel 1 ,

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3665/87

Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verord
nung (EWG) N.r. 776/78 (4)
Artikel 1 erster Gedankenstrich der Verord
nung (EWG) Nr. 109/80 0 ,

Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
3665/87

(') ABl. Nr. L 62 vom 18. 3. 1970, S. 15.
(2) ABL Nr. L 198 vom 5. 8 . 1977, S. 19 .
i1) ABl. Nr. L 25 vom 31 . 1 . 1978, S. 21 .
O ABl. Nr. L 105 vom 19. 4. 1978, S. 105.
O ABl. Nr. L 14 vom 19. 1 . 1980, S. 30."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.
Sie gilt ab 1 . Januar 1989 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG EWG Nr. 3994/88 DER KOMMISSION

vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 890/78 über die Einzelheiten der Zerti
fizierung von Hopfen

stet vorhanden sein dürfen. Die Verordnung (EWG) Nr.
890/78 ist aus diesem Grund zu ändern.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Hopfen —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 des Rates
vom 26. Juli 1971 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Hopfen ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3998/87 Y2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

5,
Artikel 1

In Anhang I Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr.
890/78 werden die Worte »die in der Regel nicht aus der
Dolde stammen" in der Spalte „Beschreibung" durch die
nachstehenden Worte ersetzt :

„die in der Regel nicht aus der Dolde stammen. Auf
Teilstückchen von anderen als den zu zertifizierenden
Hopfensorten dürfen jedoch unter Einhaltung der
angegebenen Höchstgehalte nicht mehr als 2
Gewichtshundertteile entfallen ."

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 890/78 der Kommis
sion ^3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3589/85 (4), darf nur Hopfen, der der in Artikel 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 festgelegten Definition
und den gemäß Anhang I der genannten Verordnung an
die Vermarktung gestellten Mindestanforderungen genügt,
nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1784/77 des
Rates vom 19 . Juli 1977 über die Zertifizierung von
Hopfen zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2039/85 (®), zertifiziert werden.

Erfahrungsgemäß kann nicht ausgeschlossen werden, daß
in den Proben von anderen Hopfensorten stammende
Teilchen enthalten sind. Da die Merkmale des zu zertifi
zierenden -Erzeugnisses deswegen nicht beeinträchtigt
werden, sollten solche Teilchen in den Proben sehr befri

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft. .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 175 vom 4. 8 . 1971 , S. 1 .
O ABl. Nr. L 377 vom 31 . 12. 1987, S. 40 .
(3) ABl . Nr. L 117 vom 29. 4. 1978, S. 43 .
(4) ABl . Nr. L 343 vom 20. 12. 1985, S. 19 .
O ABl. Nr. L 200 vom 8 . 8 . 1977, S. 1 .
H ABl . Nr. L 193 vom 25. 7. 1985, S. 1 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3995/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2042/75 über besondere Durchfüh
rungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis
hinsichtlich der Gültigkeitsdauer der für Lieferungen der gemeinschaftlichen

Nahrungsmittelhilfe erteilten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN ^

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 2,

Erzeugnisse wurde diese Gültigkeitsdauer unter Berück
sichtigung der Ungewißheit, die auf dem Weltmarkt für
Getreide herrscht, beschränkt.

Eine derartige Beschränkung ist jedoch nicht gerechtfer
tigt bei den im Rahmen der gemeinschaftlichen
Nahrungsmittelhilfe zu tätigenden Lieferungen, da für sie
hinsichtlich der Lizenzen besondere Vorschriften gelten
und die Lieferungen fristgebunden sind. Anhang II
Buchstaben A und B der Verordnung (EWG) Nr. 2042/75
ist deshalb zu ändern . Aus den gleichen Gründen ist
vorzusehen, daß einige Ausfuhrlizenzen, die seit Inkraft
treten der Beschränkung der betreffenden Gültigkeits
dauer für die Lieferung im Rahmen der gemeinschaft
lichen Nahrungsmittelhilfe erteilt wurden, auf Antrag des
Marktbeteiligten verlängert werden .

<1 .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltüngsaus
schusses für Getreide —

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 2042/75 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3271 /88 (4), wurde unter anderem die Gültigkeitsdauer der
Ausfuhrlizenzen festgelegt. Bezüglich der Ausfuhr einiger

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Unter den Abschnitten A und B in Anhang II „Gültigkeitsdauer der Ausfuhrlizenz" der
Verordnung (EWG) Nr. 2042/75 wird folgendes angefügt :

„KN-Code Warenbezeichnung Gültigkeitsdauer

• — Vorstehende Erzeugnisse, ausgeführt mit Lizenz, in
der in Feld 12 .gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe
— Verordnung (EWG) Nr. 2330/87' vermerkt ist

bis Ende des vierten
Monats nach dem Monat
der Lizenzerteilung"

Artikel 2

Ausfuhrlizenzen mit dem Vermerk „gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe —- Verord
nung (EWG) Nr. 2330/87 (*)", die ab 17. September 1988 beantragt wurden und bis zum
Ende des zweiten Monats nach dem Monat der Lizenzerteilung gültig sind, werden von
den Behörden, welche die betreffende Lizenz erteilt haben, auf Antrag des Marktbetei
ligten bis zum Ende des vierten Monats nach dem Erteilungsmonat verlängert.

Artikel 3

Diese . Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16 .
(3) ABl . Nr. L 213 vom 11 . 8 . 1975, S. 5.
0 ABl . Nr. L 291 vom 25. 10 . 1988, S. 47.
n ABl. Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3996/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

über die für das Wirtschaftsjahr 1988/89 vorzunehmende Verringerung der
Mengen Traubenmostkonzentrat, die in den hinsichtlich der Verfütterung
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2635/88 gebilligten Verträgen angegeben sind,

und zur Abweichung von bestimmten Fristen im selben Wirtschaftsjahr

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
vom 16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2964/88 (2), insbesondere auf Artikel 45 Absatz
9,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2635/88
der Kommission vom 24. August 1988 mit Durchfüh
rungsbestimmungen zur Beihilferegelung für die Verwen
dung von konzentriertem Traubenmost zu Fütterungs
zwecken (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3522/88 (4), sieht eine Regelung vor, die es ermög
licht, die für die gesamte Gemeinschaft insgesamt vorge
sehene, zur Verfütterung zu liefernde Menge an konzen
triertem Traubenmost innerhalb einer Jahreshöchstmenge
zu halten.

Nach den bei der Kommission eingegangenen Mittei
lungen der Mitgliedstaaten überschreiten die in den
betreffenden Verträgen angegebenen Mengen an konzen
triertem Traubenmost bei Ablauf der für die Vertragsein
reichung gesetzten Frist um etwa 136 600 Hektoliter die
für das Wirtschaftsjahr 1988/89 geschätzte, in Artikel 45
Absatz 7 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 genannte
Gesamtmenge. Unter diesen Umständen sollte die
Bestimmung angewandt werden, die eine Beschränkung
der in der Tierfütterung zu verwendenden Menge und

eine entsprechende Verringerung der in jedem Vertrag
angegebenen Menge ermöglicht.
Wegen gewissen Verwaltungsschwierigkeiten im ersten
Jahr der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2635/88
empfiehlt es sich, im Zusammenhang mit den im Wirt
schaftsjahr 1988/89 durchzuführenden Maßnahmen
bestimmte Fristen erneut zü verschieben, damit die
betreffende Verringerung vorgenommen werden kann.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Zu der mit der Verordnung (EWG) Nr. 2635/88 vorgese
henen Verfütterung dürfen 42 % der Menge an konzen
triertem Traubenmost verwendet werden, die in dem zur
Genehmigung vorgelegten Vertrag eingetragen ist.

Artikel 2

Abweichend von den Artikeln 3 und 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 2635/88 gilt folgendes :
— der in den Absätzen 4, 5 und 6 des Artikels 3 vorgese

hene 30. November, 15. Dezember und 31 . Dezember
werden durch den 31 . Dezember, 15. Januar bzw. 31 .
Januar ersetzt ;

— der in Artikel 5 Absatz 3 genannte 15. Dezember wird
durch den 15. Januar ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission
Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 84 vom 27. 3 . 1987, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 269 vom 29 . 9 . 1988, S. 5 .
(3) ABl. Nr. L 236 vom 26. 8 . 1988, S. 8 .
b) ABl. Nr. L 307 vom 12. 11 . 1988, S. 32.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3997/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1599/84 mit Durchführungsbestim
mungen zur Produktionsbeihilferegelung für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst

und Gemüse

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 426/86 des Rates
vom 24. Februar 1986 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2247/88 (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 1599/84 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3794/88 (4), sieht bezüglich Tomaten vor, daß
Erzeuger und Verarbeiter spätestens am 1 6. Februar
Vorverträge abschließen . Aus verwaltungstechnischen
Gründen sollte das Datum der Mitteilungen gemäß
Artikel 2 Absätze 1 und 2 der vorgenannten Verordnung
geändert werden .

Artikel 1

In Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1599/84 wird das
in den Absätzen 1 und 2 genannte Datum des 31 . Januar
ersetzt durch das Datum 15. Januar.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 49 vom 27. 2. 1986, S. 1 .
(2) ABl. Ne. L 198 vom 26. 7. 1988 , S. 21 .
0 ABl. Nr. L 152 vom 8 . 6 . 1984, S. 16.
(4) ABl. Nr. L 334 vom 6. 12. 1988 , S. 15.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3998/88 DER KOMMISSION

vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 643/86 mit Durchführungsbestim
mungen zum ergänzenden Handelsmechanismus für die in Anhang XXII der
Beitrittsakte aufgeführten, nach Portugal eingeführten Erzeugnisse des Sektors
lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels betreffend die Richtplafonds

für das Jahr 1989

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 251 Absätze 1 und 2,

dels der Tarifnummern 06.02, 06.03 und 06.04 des
Gemeinsamen Zolltarifs für den Zeitraum vom 1 . März
bis zum 31 . Dezember 1986 festgelegt worden.

Die Richtplafonds gemäß Artikel 251 Absatz 2 der
Beitrittsakte müssen eine gewisse Staffelung gegenüber
den traditionellen Handelsströmen enthalten, um eine
angeglichene und schrittweise Öffnung des Marktes zu
gewährleisten. Zu diesem Zweck sind für das Jahr 1989
für Zierpflanzen, Rosen, Nelken und Asparagus (aspa
ragus plumosus) die Richtsätze zu erhöhen .

Aufgrund der Erfahrung im Laufe der drei Jahre, in
denen diese Regelung angewendet wurde, ist, um die
Stabilität des portugiesischen Marktes zu gewährleisten,
eine saisonbedingte Aufgliederung der Plafonds für
bestimmte dieser Erzeugnisse und ihre Anpassung an die
saisonbedingten Schwankungen der portugiesischen
Erzeugung vorzusehen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für lebende Pflanzen und Waren des Blumen
handels —

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 569/86 des Rates
vom 25. Februar 1986 zur Festlegung der Grundregeln für
die Anwendung des ergänzenden Handelsmecha
nismus ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3296/88 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3792/85 des Rates
vom 20 . Dezember 1985 über die Regelung für den
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen
Spanien und Portugal (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3296/88, insbesondere auf Artikel
5 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 574/86 der Kommis
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3296/88, wurden allgemeine Durchführungsbestim
mungen zum ergänzenden Handelsmechanismus festge
legt.

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 643/86 wird wie folgt geän
dert :

1 . In Artikel 1 erhält Absatz 1 folgende Fassung :

„( 1 ) Die Richtplafonds gemäß Artikel 251 Absatz 1
der Beitrittsakte werden für den Zeitraum vom
1 . Januar bis zum 31 . Dezember 1989 im Anhang fest
gesetzt."

2. Der Anhang wird durch den Anhang zu dieser
Verordnung ersetzt.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 643/86 der Kommission
vom 28. Februar 1986 mit Durchführungsbestimmungen
zum ergänzenden Handelsmechanismus für die in
Anhang XXII der Beitrittsakte aufgeführten, nach
Portugal eingeführten Erzeugnisse des Sektors lebende
Pflanzen und Waren des Blumenhandels (*), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3620/88 (% sind
insbesondere die Richtplafonds gemäß Artikel 251 Absatz
1 der Beitrittsakte für bestimmte Waren des Blumenhan

0 ABl. Nr. L 55 vom 1 . 3 . 1986, S. 106.
(2) ABl . Nr. L 293 vom 27. 10 . 1988, S. 7.
0 ABl. Nr. L 367 vom 31 . 12. 1985, S. 7.
O ABl. Nr. L 57 vom 1 . 3 . 1986, S. 1 .
O ABl . Nr. L 60 vom 1 . 3 . 1986, S. 39.
f6) ABl . Nr. L 315 vom 22. 11 . 1988, S. 27.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident



22. 12. 88 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 354/31

ANHANG

„ANHANG

Richtplafonds gemäß Artikel 251 Absatz 1 dritter Unterabsatz der Beitrittsakte für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31 . Dezember 1989

KN-Code Warenbezeichnung
Richtplafond

in Stück in Tonnen

Andere lebende Pflanzen und Wurzeln, einschließlich
Stecklinge und Edelreiser :

'

ex D. andere : i

0602 40 90
0602 99 91

und
0602 99 99

— Rosenstöcke
— Zierpflanzen :

Richtplafond insgesamt
davon :

" vom 1 . Januar bis zum 30. Juni
vom 1 . Juli bis zum 31 . Dezember

Blüten und Blütenknospen, geschnitten, zu Binde- und
Zierzwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt,
imprägniert oder anders bearbeitet :
A. frisch :

Richtplafond insgesamt :

363 822
647,76

300,00
347,76

0603 10 11
und

0603 10 51
0603 10 13 '

und
0603 10 53

— Rosen

— Nelken

davon :

ex I. vom 1 . Juni bis zum 31 . Oktober :

508 032

5 272 200

0603 10 11
0603 10 13

— Rosen
— Nelken

Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile,
Kräuter, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zier
zwecken, frisch, getrocknet, gebleicht, gefärbt, imprägniert
oder anders bearbeitet, ausgenommen Blüten und
Blütenknospen der Position 0603 :
ex B. andere :

168 000
1 756 800

ex 0604 91 90 — Asparagus (Asparagus plumosus) 1,6"
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3999/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

mit Vorschriften für die Erteilung von EHM-Lizenzen für Pflanzkartoffeln

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 85 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 650/86 der Kommission
vom 28 . Februar 1986 über die Anwendung des ergän
zenden JHandelsmechanismus auf die Einfuhr von
bestimmten Pflanzkartoffeln nach Spanien ('), geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1691 /88 (2), wurde unter
anderem der Richtplafond für das vom 1 . Oktober 1988
bis zum 30. September 1989 dauernde Wirtschaftsjahr
festgesetzt.

Nach Artikel 85 der Beitrittsakte können Maßnahmen
beschlossen werden, wenn bei der Prüfung der Entwick
lung des innergemeinschaftlichen Handels festgestellt
wird, daß die getätigten oder voraussichtlichen Einfuhren
bedeutend angestiegen sind, und diese Lage dazu führt,

daß der Richtplafond für die Einfuhr des Erzeugnisses im
laufenden Wirtschaftsjahr erreicht oder überschritten
wird.

Da der Richtplafond für Pflanzkartoffeln des KN-Code
0701 10 00 bereits überschritten ist, sollte die Einfuhr des
betreffenden Erzeugnisses nach Spanien beschränkt
werden. Bis gemäß Artikel 85 Absatz 3 der Beitrittsakte
endgültige Maßnahmen getroffen sind, empfiehlt es sich,
die Erteilung von EHM-Lizenzen für das betreffende
Erzeugnis auszusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erteilung der EHM-Lizenzen für Pflanzkartoffeln der
zertifizierten Kategorie des KN-Code 0701 10 00 wird im
Fall der ab 22. Dezember 1988 gestellten Anträge ausge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

\

Brüssel» den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl. Nr. L 60 vom 1 . 3 . 1986, S. 58 .
O ABl. Nr. L 151 vom 17. 6. 1988, S. 33.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4000/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 3955/88 zur Änderung bestimmter
Einfuhrabschöpfungen für Lebendrinder und Rindfleisch, ausgenommen

gefrorenes Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2248/88 (2), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Lebendrindern und Rindfleisch,
ausgenommen gefrorenes Rindfleisch, anwendbaren

Abschöpfungen wurden mit der Verordnung (EWG) Nr.
2312/88 (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3955/88 (4), festgesetzt.
Da die betreffende Verordnung einen Fehler enthält, ist
sie zu berichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3955/88 wird bei
dem KN-Code 0201 20 29 in der Spalte „Andere Dritt
länder" der Betrag von „230,300" ersetzt durch den Betrag
von „239,300".

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl. Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968, S. 24.
O ABl. Nr. L 198 vom 26. 7. 1988, S. 24.

(3) ABl . Nr. L 201 vom 27. 7. 1988, S. 83 .
f4) ABl . Nr. L 350 vom 20 . 12. 1988, S. 7.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4001/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3677/86 des Rates mit Durchführungs
vorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 1^99/85 des Rates über den aktiven

Veredelungsverkehr

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1999/85 des Rates vom 16. Juli 1985 über den
aktiven Veredelungsverkehr ('), insbesondere auf Artikel 31 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3677/86 des Rates (2), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2281 /88 (3), sind bestimmte Durchführungsvorschriften zu der Verord
nung (EWG) Nr. 1999/85 festgelegt worden.

Nach den gesammelten Erfahrungen ist es erforderlich, bei den pauschalen Ausbeute
sätzen im Anhang V der Verordnung (EWG) Nr. 3677/86 bestimmte Änderungen anzu
bringen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des
Ausschusses für Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Im Anhang V der Verordnung (EWG) Nr. 3677/86 werden die laufende Nummer 42
gestrichen, die laufenden Nummern 44a und 47a eingefügt sowie die laufenden
Nummern 44, 47 und 56 wie folgt geändert :

(') ABl . Nr. L 188 vom 20. 7 . 1985, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 351 vom 12. 12. 1986, S. 1 .
h) ABl. Nr. L 200 vom 26. 7. 1988 , S. 20 .
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Einfuhrwaren

Lfa.
Nr.

•

Veredelungserzeugnisse
Aus 100 kg
Einfuhrwaren
hergestellte
Mengen an
Veredelungs
erzeugnissen
(in kg)«

KN-Code Warenbezeichnung Code (') Bezeichnung der Veredelungserzeugnisse

1 2 3 4 5

, 1005 90 00 Mais, anderer 44 ex 1102 20 10

(300)

1104 30 90

ex 2302 10 10

a) Mehl von Mais, mit einem Fettgehalt,
bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als
1,3 und von 1,5 Gewichtshundertteilen oder
weniger und mit einem Gehalt an Rohfa
sern, bezogen, auf , den Trockenstoff, von 1
Gewichtshundertteil oder weniger

b) Maiskeime
c) Schalenkleie

83,33
8,00
6,50

t

44a ex 1102 20 90

( 100)

1104 30 90
ex 2302 10 10

a) Mehl von Mais, mit einem Fettgehalt,
bezogen auf den Trockenstoff, von mehr als
1 ,5 und von 1 ,7 Gewichtshundertteilen oder
weniger und mit einem Gehalt an Rohfa
sern, bezogen auf den Trockenstoff, von 1
Gewichtshundertteil oder weniger

b) Maiskeime
c) Schalenkleie

83,33
8,00
6,50

I
47 ex 1103 13 19

(500)

1104 30 90

ex 2302 10 10

a) Grobgrieß und Feingrieß von Mais, mit
einem Fettgehalt, bezogen auf den Trocken
stoff, von mehr als 1,3 und von 1,5
Gewichtshundertteilen oder weniger und
mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen
auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshun
dertteil oder weniger (6)

b) Maiskeime
c) Schalenkleie

83,33
8,00
6,50

47a ex 1103 13 90
( 100)

1104 30 90

ex 2302 10 10

a) Grobgrieß und Feingrieß von Mais, mit
einem Fettgehalt, bezogen auf den Trocken
stoff, von mehr als 1,5 und von 1,7
Gewichtshundertteilen oder weniger und
mit einem Gehalt an Rohfasern, bezogen
auf den Trockenstoff, von 1 Gewichtshun
dertteil oder weniger (6)

b) Maiskeime
c) Schalenkleie

83,33
8,00
6,50

56 ex 2905 44 91 '
ex 2905 44 99
ex 3823 60 91
oder

ex 3823 60 99 t

a) D-Sorbit (Sorbit), pulverförmig

b) Waren aus lfd . Nr. 57

40,82

30,10"

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

COCKFIELD

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4002/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 53/88 mit besonderen Durchführungs
bestimmungen für den ergänzenden Handelsmechanismus für Weinerzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 83 Absatz 1 ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 569/86 des Rates
vom 25. Februar 1986 zur Festlegung der Grundregeln für
die Anwendung des ergänzenden Handelsmecha
nismus ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3296/88 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 ,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Zu Beginn jedes Wirtschaftsjahres wird anhand von
Schätzungen für die jeweiligen Erzeugnisse eine Bilanz
über die Erzeugung und den Verbrauch in Spanien und

in der Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am 31 .
Dezember 1985 erstellt.

Für das Wirtschaftsjahr 1988/89 sollten die Richtplafonds
so erhöht werden, daß sich eine gewisse Steigerung des
bisherigen Handels ergibt.
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 53/88 der Kommission (3)
wurden besondere Durchführungsbestimmungen für die
Anwendung des ergänzenden Handelsmechanismus für
Weinerzeugnisse festgelegt.
Die Anwendung der genannten Regelungen und insbe
sondere die Bilanz haben die Festsetzung der nachste
henden Richtplafonds zur Folge.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 53/88 erhalten die Buchstaben a) und b) folgende
Fassung :

„a) Richtplafonds für die Einfuhr in die Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am 31 .
Dezember 1985 :

(in hl)

KN-Code Warenbezeichnung
Richtplafonds
Wirtschaftsjahr

1988/89

2209 60
2204 30

Traubensaft (einschließlich Traubenmost)
Anderer Traubenmost

'

| 240 600
ex 2204 Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol

angereicherter Wein, ausgenommen solcher des
— KN-Code 2204 30

— Qualitätsweins b. A. (einschließlich Qualitätsschaum
wein b. A. und -likörwein b. A.) 600 000

b) Richtplafonds für die Einfuhr in Spanien :
(in hl)

KN-Code Warenbezeichnung
Richtplafonds
Wirtschaftsjahr

1988/89

2209 60
2204 30

Traubensaft (einschließlich Traubenmost)
Anderer Traubenmost

'

► 1 450

ex 2204 Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol
angereicherter Wein, ausgenommen solcher des
— KN-Code 2204 30

— Qualitätsweins b. A. (einschließlich Qualitätsschaum
wein b. A. und -likörwein b. A.) 32 400

(') ABl. Nr. L 55 vom 1 . 3 . 1986, S. 106.
t1) ABl. Nr. L 293 vom 27. 10 . 1988, S. 1. (3) ABl . Nr. L 6 vom 9 . 1 . 1988, S. 13 .
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.
Sie gilt mit Wirkung vom 1 . September 1988 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat. •

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4003/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung des Beihilfebetrags für Sojabohnen

Stimmungen auf die Unterlagen, über die die Kommis
sion gegenwärtig verfügt, erfordert eine Änderung der zur
Zeit geltenden Höhe der Beihilfe wie in dieser Verord
nung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1491 /85 des Rates
vom 23. Mai 1985 über Sondermaßnahmen für Soja
bohnen ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2217/88 (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die in Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1491 /85 genannte Beihilfe ist mit der Verordnung (EWG)
Nr. 3744/88 der Kommission (3) festgesetzt worden .
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
3744/88 genannten Vorschriften und Durchführungsbe

Artikel 1

Die Höhe der Beihilfe gemäß Artikel 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 1491 /85 wird im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl . Nr. L 151 vom 10 . 6. 1985, S. 15.
(2) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 11 .
P) ABl . Nr. L 328 vom 1 . 12. 1988, S. 31 .
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ANHANG

Beihilfen für Sojabohnen

(ECU/100 kg)

Samen, geerntet in :

Spanien Portugal einem anderen
Mitgliedstaat

Samen, verarbeitet in :

— Spanien 0,000 26,501 26,501
— Portugal 16,191 0,000 26,501
— einem anderen Mitgliedstaat 16,191 26,501 26,501
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4004/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

betreffend die Festsetzung der Höchstbeträge der Erstattungen bei der Ausfuhr
von Olivenöl für die dritte Teilausschreibung im Rahmen der mit der Verord
nung (EWG) Nr. 3421/88 eröffneten Dauerausschreibung und zur Aufhebung der

Verordnung (EWG) Nr. 3979/88

Der Tag, an dem die Verordnung (EWG) Nr. 3979/88 der
Kommission betreffend die Festsetzung der Höchstbe
träge der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl für
die dritte Teilausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EWG) Nr. 3421 /88 der Kommission (*)
eröffneten Dauerausschreibung in Kraft treten sollte,
wurde irrtümlicherweise auf den 1 . Januar 1989 festge
setzt. Für die dritte Teilausschreibung müssen deshalb die
Höchsterstattungen erneut veröffentlicht werden,
außerdem ist die Verordnung (EWG) Nr. 3979/88 aufzu
heben .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Fette —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2210/88 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1650/86 des Rates
vom 26. Mai 1986 über die Erstattungen und Abschöp
fungen bei der Ausfuhr von Olivenöl (3), insbesondere auf
Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe : -

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3421 /88 der Kommis
sion (4), wurde eine Dauerausschreibung für die Festset
zung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl
eröffnet.

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3421 /88
wird unter Berücksichtigung insbesondere der Lage und
der voraussichtlichen Entwicklung des Olivenölmarktes
in der Gemeinschaft sowie des Weltmarkts und auf der
Grundlage der eingegangenen Angebote ein Höchstbetrag
der Ausfuhrerstattung festgesetzt, wobei die Bieter den
Zuschlag erhalten, deren Angebot dem Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

Die Anwendung dieser Vorschriften führt zur Festsetzung
der im Anhang genannten Höchstbeträge der Ausfuhr
erstattung.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Höchstbeträge der Erstattungen bei der Ausfuhr von
Olivenöl für die dritte Teilausschreibung im Rahmen der
mit der Verordnung (EWG) Nr. 3421 /88 eröffneten
Dauerausschreibung werden auf der Grundlage der im
Anhang bis 9. Dezember 1988 eingereichten Angebote
festgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EWG) Nr. 3979/88 ist aufgehoben .

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. 172 vom 30. 9. 1966, S. 3025/66.
P) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988 , S. 1 .
O ABl . Nr. L 145 vom 30. 5. 1986, S. 8 .
O ABl. Nr. L 301 vom 4. 11 . 1988, S. 39. O ABl. Nr. L 351 vom 21 . 12. 1988, S. 29 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 betreffend die Festsetzung der Höchst
beträge der Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl für die dritte Teilausschreibung im

Rahmen der mit der Verordnung (EWG) Nr. 3421/88 eröffneten Dauerausschreibung

(ECU/100 kg)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1509 10 90 100 61,00
1509 10 90 900 —

1509 90 00 100 65,50
1509 90 00 900 —

1510 00 90 100 17,00
1510 00 90 900 —

NB : Die die Erzeugnisse betreffenden Code sowie die Verweisungen
und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr.
3846/87 der Kommission (ABl . Nr. L 366 vom 24. 12. 1987, S. 1 )
bestimmt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4005/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die
im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1035/88

durchgeführte 34. Teilausschreibung

insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der
voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen .

Nach Prüfung der Angebote sind für die 34. Teilaus
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Zucker —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2306/88 (2), insbesondere auf Artikel 19 Absatz
4 erster Unterabsatz Buchstabe b),
in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1035/88 der Kommission
vom 18 . April 1988 betreffend eine Dauerausschreibung
für die Festsetzung von Abschöpfungen und/oder Erstat
tungen bei der Ausfuhr von Weißzucker (3) werden Teil
ausschreibungen für die Ausfuhr dieses Zuckers durchge
führt.

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1035/88 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1035/88
durchgeführte 34. Teilausschreibung für Weißzucker wird
eine Ausfuhrerstattung von höchstens 39,999 ECU/ 1 00 kg
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
O ABl. Nr. L 201 vom 27. 7. 1988, S. 65.
¥) ABl. Nr. L 102 vom 21 . 4. 1988 , S. 14.
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VERORDNUNG (EWG) Nr, 4006/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle , Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

über welche die Kommission gegenwärtig verfügt, führt
dazu, daß die gegenwärtig geltenden Ausfuhrerstattungen
entsprechend dem Anhang zu dieser Verordnung zu
ändern sind —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 fünfter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Erstattungen, die bei der Ausfuhr von Getreide, Mehl,
Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anzu
wenden sind, wurdeh durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3980/88 der Kommission (3) festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 3980/88 enthaltenen Modalitäten auf die Angaben,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr.
2727/75 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen
Zustand, die im Anhang der Verordnung (EWG)
Nr. 3980/88 festgesetzt sind, werden gemäß dem Anhang
zu dieser Verordnung für die dort angegebenen Erzeug
nisse abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl. Nr. L 281 vom 1 . II . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.
(3) ABl . Nr. L 351 vom 21 . 12. 1988, S. 31 .
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ANHÄNG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Änderung der Ausfuhr
erstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß -und Feingrieß von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (') Erstattungsbetrag

0709 90 60 000

0712 90 19 000 — —

1001 10 10 000 01 0

1001 10 90 000 04 21,00 (2)
07 22,00
02 20,00 (2)

1001 90 91 000 01 0

1001 90 99 000 05 58,00
07 22,00

\ 06 65,00
02 20,00

1002 00 00 000 06 65,00
l 02 20,00

1003 00 10 000 01 0

1003 00 90 000 05 65,00
07 22,00
02 20,00

1004 00 10 000 01 0

1004 00 90 000 01 0

1005 10 90 000 — 1 ...

1005 90 00 000 03 70,00
02 0

1007 00 90 000 — —

1008 20 00 000 — — '

1101 00 00 110 01 97,00

1101 00 00 120 01 97,00

1101 00 00 130 01 89,00

1101 00 00 150 01 79,00

1101 00 00 170 01 69,00

1101 00 00 180 01 59,00

1101 00 00 190 — —

1101 00 00 900 — —

1102 10 00 100 01 97,00

1102 10 00 200 01 97,00

1102 10 00 300 01 97,00

1102 10 00 500 01 97,00

1102 10 00 900 — —

1103 li 10 100 04 235,00
02 200,00

1103 11 10 200 04 235,00
l 02 189,00

1103 11 10 500 01 169,00

1103 11 10 900 01 159,00

1103 11 90 100 01 97,00

1103 11 90 900 — —
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(') Folgende Bestimmungen sind vorgesehen :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 die Schweiz, Österreich und Liechtenstein,
04 Algerien,
05 die Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Ceuta und Melilla,
06 Zone II b),
07 Polen.

(2) Die Erstattung kann nur gewährt werden, wenn die Qualität des ausgeführten Hartweizens mindestens der in
Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1569/77 der Kommission definierten Qualität entspricht mit
Ausnahme des Kornbesatzes (andere als fleckige Körner und/oder Fusariumbefall) : höchstens 7 %, davon 5 %
Weichweizen oder anderes Getreide.

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 der Kommission (ABl.
Nr. L 134 vom 28. 5. 1977, S. 53), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 296/88
(ABl. Nr. L 30 vom 2. 2. 1988, S. 9), bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4007/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe und unter Berücksichtigung der
voraussichtlichen Marktentwicklung ist es erforderlich,
den zur Zeit geltenden Betrag, um den die Erstattung für
Getreide berichtigt wird, abzuändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221/88 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 4 zweiter Unterabsatz vierter Satz,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3),
in Erwägung nachstehender Gründe :
Der Betrag, um den die Erstattung für Getreide berichtigt
wird, ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 3981 /88 der
Kommission (4) festgesetzt worden .

Artikel 1

Der Betrag, um den die nach Artikel 16 Absatz 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Erstattungen für Getreide zu berichtigen sind, festgesetzt
im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3981 /88 wird wie
im Anhang angegeben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem'
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl . Nr. L 281 vom 1'. 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.

x (3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(< ABl . Nr. L 351 vom 21 . 12. 1988, S. 351.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur - Änderung der bei der
Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

(ECU / Tonne)

Erzeugniscode Bestimmung (')
laufender
Monat
12

1 . Term.

1

2. Term.

2

3. Term.

3

4. Term.

4

5. Term.

5

6. Term.

6

0709 90 60 000 _ __ __

0712 90 19 000 — — — — • — — —

1001 10 10 000 01 0 0 0 0 — — —

1001 10 90 000 01 0 0 0 0 - 40,00 - 40,00 - 40,00
1001 90 91 000 — — — — — — . — —

' 1001 90 99 000 02 0 0 0 0 0 - 30,00 - 30,00
03 . 0 + 3,00 + 3,00 + 3,00 0 - 30,00 - 30,00
04 0 + 4,50 + <50 . + 4,50 0 0 0

1002 00 00 000 01 0 0 0 0 0 - 30,00 - 30,00
1003 00 10 000 01 0 0 0 0 — — —

1003 00 90 000 02 0 0 0 0 0 - 30,00 - 30,00
03 0 + 3,00 + 3,00 + 3,00 0 - 30,00 - 30,00

1004 00 10 000 — — — — —
' —

— —

1004 00 90 000 01 0 0 0 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00
1005 10 90 000 — — — — — — — —

1005 90 00 000 01 0 0 0 0 0 - 30,00 - 30,00
1007 00 90 000 — — — — — — — —

1008 20 00 000 — — — — . — — — — ■

1101 00 00 110 01 0 0 0 0 0 — — ■

1101 00 00 120 01 0 0 0 0 0 — —

1101 00 00 130 01 0 0 0 0 0 — —

1101 00 00 150 01 0 0 0 0 0 — —

1101 00 00 170 01 0 0 0 0 0 — ■ —

1101 00 00 180 01 0 0 0 0 0 — —

1101 00 00 190 — — — — — — —
— '

1101 00 00 900 — — — — — — — —

1102 10 00 100 01 0 0 0 0 0 — —

1102 10 00 200 01 0 0 0 0 0 — —

1102 10 00 300 01 0 0 0 0 0 — —

1102 10 00 500 01 0 0 0 0 0 — —

1102 10 00 900 — — — — — — - — —

1103 11 10 100 05 0 0 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 50,00
02 0 0 0 0 0 0 - 50,00

1103 11 10 200 05 0 0 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 50,00
02 0 0 0 0 0 0 - 50,00

1103 11 10 500 05 0 0 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 50,00
l 02 0 0 0 0 0 0 - 50,00

1103 11 10 900 05 0 0 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 - 50,00
02 0 0 0 0 0 0 - 50,00

1103 11 90 100 01 0 0 0 0 0 — —

1103 11 90 900 — — — — — — — —

(') Die Bestimmungen sind folgende :
01 alle Drittländer,
02 andere Drittländer,
03 Algerien, Tunesien, Ägypten und die Kanarischen Inseln,
04 Sowjetunion,
05 Algerien .

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 der Kommission (ABl. Nr. L 134 vom 28. 5. 1977), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 296/88 (ABl . Nr. L 30 vom 2. 2. 1988), bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4008/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2306/88 (2), insbesondere auf Artikel 16 Ab
satz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verordnung
(EWG) Nr. 2336/88 der Kommission (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3940/88 (4), festgesetzt.
Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2336/88 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker der
Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl. Nr. L 201 vom 27. 7. 1988 , S. 65.
O ABl . Nr. L 203 vom 28 . 7. 1988 , S. 22.
(4) ABl . Nr. L 348 vom 17. 12. 1988, S. 34.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Weiß - und Rohzucker

(ECU/100 kg)

KN-Code Abschöpfungsbetrag

1701 11 10 35,43 (')
17011190 35,43 (')
1701 12 10 35,43 (')
1701 12 90 35,43 (')
1701 91 00 43,99
1701 99 10 43,99
1701 99 90 43,99 (2)

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des einge
führten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 837/68 der Kommission berechnete Abschöpfungsbetrag angewandt.

0 Dieser Betrag gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 gilt außerdem für aus Weiß- und
Rohzucker gewonnenen Zucker, dem andere Stoffe als Aroma- oder Farbstoffe zugesetzt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4009/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Festsetzung der Abschöpfung bei der Einfuhr von Melasse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2306/88 (2), insbesondere auf Artikel 1 6
Absatz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Melasse zu erhebende Abschöp
fung wurde mit der Verordnung (EWG) Nr. 2368/88 (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3895/88 (4), festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2368/88 dargelegten Regeln und Einzelheiten auf die
Angaben, über die die Kommission gegenwärtig verfügt,
führt zu einer Änderung der gegenwärtig gültigen
Abschöpfung, wie es im Anhang zu dieser Verordnung
angegeben wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die in Artikel 16 Absatz 1 der geänderten Verordnung
(EWG) Nr. 1785/81 genannte Abschöpfung für Melasse
wird für Melassen, auch entfärbt, der Unterpositionen
1703 10 00 und 1703 90 00 der Kombinierten Nomen
klatur auf 0,60 ECU/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 201 vom 27. 7. 1988 , S. 65.
O ABl. Nr. L 205 vom 30. 7. 1988, S. 29.
(«) ABl . Nr. L 346 vom 15. 12. 1988, S. 39 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 4010/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung des Grundbetrags der Einfuhrabschöpfung für Sirup und
bestimmte andere Erzeugnisse des Zuckersektors

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung des zur Zeit gültigen Grundbetrags der
Abschöpfung für Sirup und andere Erzeugnisse des
Zuckersektors, wie in dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2306/88 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Einfuhrabschöpfungen für Sirup und andere Erzeug
nisse des Zuckersektors wurden durch die Verordnung
(EWG) Nr. 3734/88 der Kommission (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3941 /88 (4), festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
3734/88 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Grundbeträge der Abschöpfung bei der Einfuhr der
in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EWG) Nr. 1.785/81 genannten Erzeugnisse, festgesetzt im
Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3734/88 ,
werden gemäß den im Anhang zu dieser Verordnung
genannten Beträgen abgeändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S. 4.
(2) ABl . Nr. L 201 vom 27. 7. 1988, S. 65.
(3) ABl . Nr. L 328 vom 1 . 12. 1988, S. 9 .
(<) ABl . Nr. L 348 vom 17. 12. 1988 , S. 36 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Änderung des Griindbetrags
der Einfuhrabschöpfung für Sirupe und bestimmte andere Erzeugnisse des Zuckersektors

(in ECU)

KN-Code ■ Grundbetrag je 1 v. H. Saccharosegehalt
je 100 kg des betreffenden Erzeugnisses

Betrag der Abschöpfung
für 100 kg Trockenstoff

1702 20 10 0,4399
1702 20 90 0,4399 —

1702 30 10 — 53,75
1702 40 10 — 53,75
1702 60 10 — 53,75
1702 60 90 0,4399 —

1702 90 30 — 53,75
1702 90 60 0,4399 — . •

1702 90 71 0,4399 —

1702 90 90 0,4399 —

2106 90 30 — 53,75
2106 90 59 0,4399 —
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VERORDNUNG EWG) Nr. 4011/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Einfuhrabschöpfungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 2221 /88 (2), insbesondere auf Artikel 14
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2229/88 (4), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung Nr. 1676/85 des Rates vom
11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (*), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1636/87 (*), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen sind durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3689/88 der Kommission Q,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3913/88 (8), festgesetzt worden .
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1906/87 des Rates (8) ist
die Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates (10) betref
fend die Unterpositionen 2302 10, 2302 20, 2302 30 und
2302 40 der Kombinierten Nomenklatur geändert
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1 676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Kassa-Wechsel
kurse in Höhe jeder dieser Währungen stützt und der
während1 eines bestimmten Zeitraums für die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorherge
hendem Gedankenstrich und nach Maßgabe des
vorgenannten Koeffizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 20. Dezember 1988 fest
gestellten Kurse.
Der vorgenannte 'Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten .
Die zuletzt festgesetzte Abschöpfung der Grund
erzeugnisse weicht von den mittleren Abschöpfungen um
mehr als 3,02 ECU je Tonne des Grunderzeugnisses ab.
Daher müssen aufgrund von Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1579/74 der Kommission (»), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1740/78 (12), die zur
Zeit geltenden Abschöpfungen entsprechend dem
Anhang zu dieser Verordnung geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen, die der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75
unterliegen und im Anhang der geänderten Verordnung
(EWG) Nr. 3689/88 festgesetzt sind, zu erhebenden
Abschöpfungen werden wie im Anhang angegeben geän
dert. ;

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Dezember 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Brüssel , den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
M ABl. Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 16.
O ABl. Nr. L 166 vom 25. 6. 1976, S. 1 .
(") ABl. Nr. L 197 vom 26. 7. 1988, S. 30.
Ö ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(«) ABl. Nr. L 153 vom 13. 6. 1987, S. 1 .
O ABl . Nr. L 321 vom 26. 11 . 1988 , S. 28 .
(8) ABl . Nr. L 347 vom 16. 12. 1988, S. 52.
O ABl. Nr. L 182 vom 3 . 7. 1987, S. 49.
( 1#) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65.

(") ABl. Nr. L 168 vom 25. 6. 1974, S. 7.
( ,2) ABl. Nr. L 202 vom 26. 7. 1978, S. 8 .



Nr. L 354/54 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 22. 12. 88

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 21 . Dezember 1988 zur Änderung der Eirifuhr
abschöpfungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU/Tonne)

Abschöpfungen

KN-Code Drittländer
(ausgenommen
AKP oder ÜLG)

AKP oder ÜLG

1102 90 30 (2) 138,72 132,68

1103 12 00 (2) 138,72 132,68

1103 29 30 0 138,72 132,68

1104 12 10 (2) 78,20 75,18

1104 12 90 0 153,46 147,42

1104 22 10 (2) 135,70 132,68

1104 22 30 (2) 135,70 132,68

1104 22 50 (2) 120,96 117,94

1104 22 90 (2) 78,20 75,18

(2) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Positionen 1101 , 1102, 1103und 1 104 von denen der Unterpositionen
2302 10, 2302 20, 2302 30 und 2302 40 gelten als Erzeugnisse der Positionen 1101 , 1102, 1103 und 1104
Erzeugnisse, die — in Gewichtshundertteilen ausgedrückt und auf den Trockenstoff bezogen — gleichzeitig
folgendes aufweisen : . ..
— einen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgewandten polarimetrischen Ewers-Verfahren), der höher ist als

45 v. H. ;
— einen Aschegehalt (abzüglich etwa eingesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1 ,6 v. H. oder weniger, bei

Weizen und Roggen 2,5 v. H. oder weniger, bei Gerste 3 v. H. oder weniger, bei Buchweizen 4 v. H. oder
weniger, bei Hafer 5 v. H. oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 v. H. oder weniger beträgt.

Jedoch gehören Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen, zu den Positionen 1103 und
1104.
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VERORDNUNG (EWG Nr. 4012/88 DER KOMMISSION
vom 21 . Dezember 1988

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3418/88 zur Festsetzung der Referenz
preise frei Grenze für die Einfuhr bestimmter Weinerzeugnisse ab 1 . September

1988

26. Mai 1988 0, ist für Wein mit Ursprung in Marokko
ein verminderter Referenzpreis entsprechend dem für die
genannten Länder vorgesehenen Preis festzusetzen. Dieser
verminderte Preis gilt für in Behältnisse mit einem Inhalt
von höchstens 2 1 . abgefüllten Wein innerhalb einer
Jahresmenge Von 10 000 hl. Die Liste der Referenzpreise
muß deshalb vervollständigt werden.

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung der
genannten Bestimmungen ist die Anwendung der Zusät
lichen Anmerkung 3 Buchstabe B des Kapitels 22 der
Kombinierten Nomenklatur genauer festzulegen :—

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt, auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
vom 16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2964/88 (2), insbesondere auf Artikel 54 Absatz
8'

in Erwägung nachstehender Gründe :
In Anwendung der Kooperationsabkommen, die die
Gemeinschaft mit einigen Mittelmeerdrittländern
geschlossen hat, wurden durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3418/88 der Kömmission (3) für Wein, der seinen
Ursprung in diesen Ländern hat und in Behältnissen mit
einem Inhalt von höchstens 2 1 abgefüllt ist, innerhalb
von Jahreszollkontingenten Referenzpreise frei Grenze
festgesetzt. Die betreffenden Abkommen sehen eine neue
Herabsetzung der Preise ab 1 . Januar 1989 für Algerien,
Tunesien und Jugoslawien vor. Es müssen deshalb die
entsprechenden Referenzpreise frei .Grenze festgesetzt
werden .

Nach Artikel 21 Absatz 4 des Kooperationsabkommens
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
dem Königreich Marokko (4), mit Wirkung vom 1 .
Oktober 1988 , geändert durch das Zusatzprotokoll vom

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3418/88 wird
durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1989 in Kraft.

Auf Antrag des Beteiligten gilt sie ab 1 . Oktober 1988
hinsichtlich der verminderten Referenzpreise für Weine
mit Ursprung in Marokko, die unter den KN-Code
2204 21 fallen.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21 . Dezember 1988

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

O ABl. Nr. L 84 vom 27. 3 . 1987, S. 1 .
O ABl . Nr. L 269 vom 29. 9 . 1988, S. 5.
P) ABl. Nr. L 301 vom 4. 11 . 1988 , S. 10 .
(*) ABl. Nr. L 264 vom 27. 9 . 1978 , S. 2. O ABl. Nr. L 224 vom 13. 8 . 1988 , S. 18 .
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